
Gl Leitsötze
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Berufungseinlegung / per Telefox / per Schriftsotz

Wird per Telefox zulössigerweise Berufung eingelegt und innerholb der
Berufungsfristouch dos Originoldes Schriftsotzes beiGerichteingereicht, donn
liegt mongels obweichender Anholtspunkte eine mehrfoche Berufungsein-
leg ung mit der Folge vor, doß die zunöchst wirkungslose zweite Ein leg u ng wirk-
som wird, wenn die per Telefox eingelegte Berufung ihre Wirksomkeit verliert.
{BGH, Beschl.v. 20. 9.1993 - ll ZB l0 /931

Verfossungsbeschwerde/Mißbrouchsgebühr/Belehrungsplicht/Rechtsonwolt

Der Auftrog zu einer erkennbor unzulössigen Verfossungsbeschwerdq ver
pflichtet den Rechtsonwolt zur Belehrung des Mondonten über die Moglichkeit
der Auferlegung einer Mißbrouchsgebuhr gemöß $ 34 Abs. 4 BVerfGG.
(LG Duisburg, Urt.v. 22.11.1990 - 2 S 150/B9l

Treuhönderhoftung - ongebliche Abstimmung mit Finonzbehörde

Ein Treuhönder, der für eine Vielzohl von Anlegern Gesellschoftsonteile on
einem ols Gesellschoft bürgerlichen Rechts konzipierten lmmobilienonspor-
fonds holt, ist den Anlegern zum Schodenersotz verpflichtet, wenn der von ihm
mitzuverontwortende Prospekt unrichtige Aussogen hinsichtlich derAbstimmung
der steuerlichen Konzeption mit der Finonzbehörde enthalt.

Ein eingeholtes Privotgutochten, dos die Unbedenklichkeitder steuerrechtlichen
Konzeption bestötigt, entlostet ihn in diesem Foll nicht.

Der in der Beitritfsentscheidung liegende Schoden ist nicht desholb zu ver-
neinen, weil die negotiven Feststellungsbescheide noch nicht rechtskröftig sind.

Die Froge, ob sich dieVeriöhrung des Schodenersotzonspruchs noch g 51 BRAO
richtet, wu rde o ls nicht entscheid u n gserhebl ich offen g elossen.
{OLG Munchen, Urt.v. 30.7.1990 - 3l U 1857/90, rechtskröftig durch Nichtonnohme-
beschluß des BGH vom 10. Z 1991, RPKU 1.120/901

Unrichtige Rechtsmittelbelehrung / Gesetzeskenntnisse des Rechtsonwolts

Auch ein Anwolt dorf sich ouf die (unrichtige) Rechtsmiitelbelehrung eines Foch-
senotes beim OLG (hier, Londwirtschoftssenotl verlossen.
IBGH, Beschl.v. 23. 9.1993 - LwZRl) /921

Anmerkung:
Die Revision wöre beim Boyerischen Obersten Londesgericht einzulegen ge-
wesen. Die Rechtsmittelbelehrung enthielt den Hinweis, doß Revision zum
Bundesgerichtshof einzulegen sei.

o

o
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Steuerberoterhoflung
- Miiverschulden des Mondonten
(BGH, Urt.v. 28.10.1993 - lX ZR 252/921

Leitsotz:

Verletzt der steuerliche Beroier seine Aufklörungspflicht, so überwiegt
in der Regel sein Hoftungsonteil gegenüber dem Mituerschulden des
Mondonten, der noch Vertrogsende keinen weiteren, obiektiv gebotenen
sieuerlichen Rot einholt.

Totbestond:

Der Klöger hot vom beklogten Steuerberoter Schodenersotz verlongt,
weil der Beklogte ihn bei der Gründung einer Stiftung im iohre 1986
fehlerhoft beroten hobe (vgl. Senotsurt.v. 7.11.1991- lX ZR 2BB/90,WM
1992,238: G\92,1751.

Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen. Dos Kcmmergericht hoteine
Hoftung des Beklogten dem Grunde noch beioht, dem Klöger iedoch
wegen eines überwiegenden Mifuerschuldens nur Ersotz vonl/4 seines
Schodens von 347.584 DM zuerkonni. Mit seiner Revision begehrt der
Klöger, soweit der Senot sie ongenommen hoi, weiteren Ersotz bis zu 3/5
seines Schodens.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hot Erfolg.

l. Noch den unbeonstondeien Feststellungen des Berufungsgerichts
hoftet der Beklogtg weil er den Klöger vertrogswidrig und fohrlössig
nicht ouf die Steuervergünstigung hingewiesen hot, die sich beim
Einbringen des Stiftungskopitols ols Durchloufspende ergeben hotte.

2. Dos Berufungsgericht hot iedoch ongenommen, der Klöger hobe
seinen Schoden überwiegend selbst verschuldet, und ousgeführt:
Der Klöger hötte die Unterlogen, die der Beklogte ihm im Juni 1986
überreicht ho be, g rü nd lich du rch lesen u nd insbesondere wegen mög-
licher Steuererspornisse bei diesem rückfrogen müssen. Nochdem
der Beklogte die Berotung im Oktober 1986 eingestellt gehobt hobe,
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hobe der Klöger keinen weiteren steuerlichen Rot eingeholt, obwohl in
der entscheidenden Phose bis Ende 1986 die Stiftung errichtet und dos
Stiftu n g sko pito I ei n geb ro cht werden sol lten; bei d er g eboten en Beo uf-

trogung eines weiteren Steuerberoters wöre der Klöger dorou{ hin-
gewiesen worden, do0 die Erstousstottung der Stiftung im Wege der
Durchloufspende einen Steuervorteil ouslöse. Ferner hobe der Klöger
domols nicht die Moglichkeit genutzt, die erstrebte Steuerver-

günstigung durch Spenden on ondere gemeinnützige Einrichtungen

zu erzielen Die Abwögung der beiderseitigen Schodensbeitröge
ergebe eine deutlich überwiegende Mituerontwortung des Klögers

für seinen Schoden, die mit 750/o zu bewerien sei. Dofür sei vor ollem

moßgeblich, doß der Klöger in vielfocher Hinsicht vorwerfbor Verur-

soch u n gsbeitrö ge gesetzi ho be; demgegen ü ber fo I le dem Beklo gten

led ig lich eine n icht deutlich gen u g vorgenom mene Aufklö ru ng zu r Lost.

il.

Diese Ausführungen holten einer rechtlichen Nochprüfung nicht in ollen
Punkten stond.

L o) Erfolglos beonstondet die Revision die rechtsfehlerfreie und doher
bindende Feststellung des Berufungsgerichis, doß der Klöger on

der Schodenentstehung insoweit schuldhoft mitgewirh hot ($ 254
Abs.l BGB), ols er noch Beendigung seines Berotungsvertroges mit

dem Beklogten im Ohoberlg36 keinen weiteren steuerlichen Rot bis

zur Vollendung des Stiftungsvorhobens eingeholt hot.

b) Zu Recht wendet sich die Revision iedoch dogegen, doD dos
Berufungsgericht ous weiteren Gründen ein Mitverschulden des

Klögers ongenommen hot.

oo) Ein schuldhofter Schodenbeitrog des Klögers entföllt, soweit dos
Berufungsgericht ihm vorgeworfen hot, er hobe die vom Beklogten

im Junilg86 überreichten Unterlogen - einschließlich des Aufsoizes

des Prof. Dr. S. beireffend ,,Steuerliche Aspekte der Gemeinnützig-
keit" - gründlich durchlesen und insbesondere wegen möglicher
Steuererspornisse beim Beklogten rückfrogen müssen. Noch den

Feststel I u n g en d es Beruf u n g sg erichts vermochte d er fo ch u n ku n d i g e

Klöger diesen Unterlogen nicht eindeutig zu entnehmen, doß die
Ersto usstotf u n g ei ner Sii{tu n g o ls D u rch lo ufspend e gesio ltet werd en

konnte, und wußte wegen fehlender Berotung des Beklogien nicht,

doß nur ouf diese Weise die Zuwendung des Stiftungskopitols

zu einer Einkommensteuererspornis führte. An dieser Unkenntnis

des Klögers konnte ouch ein gründliches Sfudium der überreichten
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Unterlogen nichts öndern. Er brouchte beim Beklogten nichtwegen
möglicher Steuervergünstigungen nochzufrogen, do der Klöger,
solonge sein Berotungsvertrog mit dem Beklogten bestond, dorouf
vertrouen durfte, dieser werde ihn ungefrogt über olle bedeut-
somen steuerlichen Einzelheiten belehren (vgl. Senofs urt.v.7.ll. l99i -
IXZR2BB/90 ooO 239: G192,1751.

bb) Entgegen derAnsicht des Berufungsgerichts ist dem Klöger ouch kein
Mitverschulden vorzuwerfen, weil er nicht Ende 1986 onderen ge-
meinnützigen Einrichtungen - überdie gespendeten 1.002.930 DM
hinous - weitere 1.769.551,70 DM zugewendet hot, die von seinen
Gesomteinkünften im Johre 1986 bis zur Höchstgrenze des 0]0 b
ESIG steuerlich obsetzbor woren und zu einer Steuererspornis in
Höhe der Klogeforderung gefuhrt hötten.

DerKlögerhötte, um sich dievolleVergünstigung des $ lo b ESIGzur
Minderung seiner Einkommensteuerschuld fur dos Johr lg86 zu
sichern, den onderweitigen spendeneinsotz nur donn in Betrocht
ziehen müssen, wenn ergewußt höfte, doß die im Johre 1986 beob-
sichtigte und vorgenommene Einbringung des stifungskopitols, die
noch seinem unwiderlegten Vorbringen die restliche Steuerspornis
herbeif ü h ren sol ltg oh ne Ei n ho ltu n g des D u rch lo u{spendeverfo h rens
nicht zu diesem Ziel {ühren konnte. Dos wor ober noch den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts nicht der Foll.

2. Donoch entfollt die Grundloge für die totrichterliche Abwögung der
Scho den beitrö g e d er Po rteien ß 287 ZPo). Dos Beruf u n gsgericht ist zu
Unrecht dovon ousgegongen, doß der Klöger in vielfocher Hinsicht
seinen Schoden selbst verschuldet hot. Gegeneinqnder obzuwögen
sind nur die vertrogswidrige, fohrlössige unterlossung des Beklogten,
den Klöger dorüber oufzuklören, doß er den steuervorteil zur Min-
derung seiner Einkommensteuerschuld für1986 mit dem Einbringen des
Stiftungsvermögens nur im Wege der Durchloufspende erreichen
konnte, und dos fohrlössige Mitverschulden des Klögers, der nqch
dem Ende seines Berotungsvertroges mit dem Beklogten nicht für die
notwendige weitere steuerberotung zur Vollendung des stiftungs-
vorhobens gesorgt hot. Do für die Abwögung olle totsöchlichen
U mstö nde geklo rt sind, ko n n der senot sie selbstvorneh men {vg L BGH,
Urt.v. 30.9.1982 - lll ZR ll0/Bl, NjW 1983, 622, 623; v.25.6.1991 -
X ZR 103/8? BGHR BGB S 254 Abs.I - Werksverirog l; v.12.1.1993 -
x zR B7/gt, NJW lgg3, llgt, 1lg2l

Bei der Hoftungsverteilung noch $ 254 BGB ist entscheidend dorouf
obzustellen, ob dos verholten des schödigers oder des Geschödigten
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den Schodeneintritt in wesentlich höherem Moße wohrscheinlich

gemqcht hot (BGH, Urt.v.12.7.1988 - VIZR 283/87, BGHR BGB S 254

Abs.l - Abwögune 1; v. 21.12.1989 - lX ZR 234/BB, BGHR BGB $ 254

Abs.l - Abwögung 3, ieweils m.w. N.).

Den wesentlich größeren Schodenbeiirog hot der Beklogte geleisiet.

Er hötte den Klöger frühzeitig dorüber oufklören können und mÜssen,

dofi dieser bei der Erstousstottung einer Stittung im Wege einer Durch-

loufspende einen Steuervorieil erreichen könne, weil dies fur die

Entscheidung des Klögers über die günstigste Vermögensonloge

bedeutsom und die Einrichiung einer stooilichen Durchloufstelle zeit-

roubend woren (Senotsurt.v. 7.11.1991- lX ZR 2BB/90 ooO 239 fl.

Noch einer solchen Belehrung wöre der Klöger problembewußt

gewesen und hötte es deswegen ous seiner Sicht nohegelegen, noch

dem Wegfoll der Berotung des Beklogien ouch zur Erlongung einer

solchen Steuererspornis weiteren fochkundigen Rot einzuholen.

Mit Rücksicht dorouf ergibt die Abwogung der wechselseitigen

Schodenbeitröge, doß der Beklogte 3/5 des Schodens zu ersetzen

und der Kloger seinen weiteren Schoden selbst zu trogen hoben.

Steuerhinterziehung
- Mittöterschoft des Steuerberoters

- Versuchte Steuerhinterzieh u ng

- Stroflose Nochtot
{BGH, Beschl.v.7.6.1993 - V StR 212193 - wistro 1993,3021

Zur Verurteilung eines Steuerberoiers wegen mittöterschoftlich begon-

gener versuchter Steuerhinterziehu ng.

Aus den Gründen:

lm Foll B ll der Urteilsgründe hotte der Steuerpflichtige S. fÜr die Johre

lg8l bis 1986 u n richtige U msotzsteuererklö ru ngen u nd Ein kom mensteuer-

erklörungen obgegeben. Doroufhin wor die Einkommensteuer zu niedrig

festgesetzt worden. Die Strofkommer hot nicht widerlegen können, doß

der An geklo gte o ls Steuerberoter d es Steuerpf I ichtig en bei Vorbereitu n g

und Abgobe der genonnten Steuererklörungen den Angoben des Steuer-
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pflichtigen gutglöubig vertrout hotte. Nochdem im Februor l9B8 eine
Betriebsprüfung bei dem Steuerpflichtigen ongeordnet worden wol
erfuhr der Angeklogte durch den Steuerpflichtigen von der Unrichtigkeit
der für die Johre 1981 bis ]986 gemochten Angoben und er erkonnte den
Umfong der eingetretenen Steuerverkiirzungen. Er beschloß, die - ouch
noch seiner Vorstellung berechtigte - Neufestsetzung von Umsotzsteuer
und Einkommensteuer zu verhindern. Zu diesem Tweck erwirhe er
vorsötzlich zwei inholtlich unrichtige,,eidesstqttliche Versicherungen" von
Zeugen und eine inholtlich unrichtige ,,Privotfohrtenübersicht" des Steuer-
pflichtigen. Diese Po piere überso ndte der An geklo gte im Novem ber lgBB
bzw. im Moi l9B9 dem Finonzomt zusommen mit Schreiben, in denen er
mit entsprechenden unrichtigen Angoben den Nochkolkulotionen des
Betriebsprüfers entgegentrot. Diese Monipulotionen des Angeklogten
wirkten sich im Ergebnis bei der Neufestsetzung der Umsotz- und Ein-
kommensteuer nicht ous, do dos Finonzomt die Umsötze und Gewinne
des Steuerpflichtigen, ouf gönzlich ondere Weise ermittelie.

Dos Londgerichi hot den Angeklogten dieserholb wegen mittöterschoft-
lich begongener versuchter Steuerhinterziehung verurteilt. Dies ist soch-
lichrechtlich nicht zu beonstonden.

Zutreffend ist der Ausgongspunkt der Revision des Angeklogten, doß
die vom Steuerpflichtigen begongenen Umsotzsteuerhinteziehungen
und Einkommensteuerhinterziehungen betreffend die Johre lg8l bis
1986 bereits beendet woren, ols der Angeklogte die Tothondlungen im
November lgBB und im Moi 1989 beging. ln dieser Zeit stond die
wirtschoftliche Beseitigung des durch die bereits eingetretenen Steuer-
verkürzungen entstondenen Schodens im Wege der Neufestsetzung der
Steuern on. Hiergegen wollte derAngeklogte dem steuerpflichtigen die
durch dessen yorongegongene Toten erlqngten Vorteile sichern. Die
Tothondlungen des Angeklogten stellen eine gemeinschoftlich mit dem
Steuerpf I ichtig en beg o n gen e versuchte Steuerh interzieh u n g d o r. Soweit
der Steuerpflichtige betroffen ist, sind sie rechtlich ols Nochtot zu be-
hondeln, die fur ihn stroflos sein konn lvgl. Senotsbeschl. BGHST 38,366,
368 f). Dies gilt nicht für den Beschwerdeführer; weil er on den Vortoten
nicht beteiligt wor.
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Fristenkontrolle
- gerichtliche Auskunft on Mitorbeiter
(BGH, Beschl.v. 4.10.1993 - llZB9/931

Honororonspruch
des Steuerberolers
- Abtretungsverbot
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 10.12.1992 -13 U 90/92, rkr.l

Leitsqtz:

Ein in den neuen Bundeslöndern zugelossener Rechtsonwolt mu0 die dort
geltenden Zustöndigkeitsvorschriften kennen; er dorf sich nicht ouf eine

hierzu erteilte Auskunft verlossen, die eine Mitorbeiterin ouf telefonische

Rückfroge bei Gericht erholten hot.

Aus den Gründen:

Die Beklogte konn sich nicht ouf einen entschuldboren Rechisirrium ihrer

Prozeßbevollmöchtigten berufen. Ein in den neuen Bundeslöndern zuge-

lo ssener Rechtso nwo lt m uß d ie dort g elten d en Zustö n d ig keitsvo rsch riften

kennen; er dorf sich nicht ouf eine Auskunft verlossen, die eine Mitor-

beiterin ouf telefonische Rückfroge bei Gericht erholten hoi (Senots-

beschl.v. %.5.1993 - ll ZB 3/93; vgl. ouch schon BGHZ 5,275, 2781.

Schon die noheliegende Gefohr, doß bei der telefonischen RÜckfroge

Besonderheiten des Einzelfolles übersehen werden oder Mißverstönd-
nisse unterloufen, muß dem sorgföltigen Prozeßbevollmöchtigten Anloß

geben, sich selbst von der Zustöndigkeitsregelun g zv Überzeugen, wos
onhond der einschlögigen Rechtsnormen ouch iederzeii unschwer mög-

lich ist.

Leitsotz:

Die Abtretung von Honororonsprüchen eines Sieuerberoters zu dem

Zweck, diese Ansprüche durchzusetzen, ist nichtig gemöß S 
.l34 

BGB

i.V. m. g 203 Abs. I Zi{. 3 SIGB. - Dos gilt ouch, wenn der Abtretungs-

empfönger in der betreffenden Steuerberoterproxis tötig ist und seiner-

seits d er Verschwiegen heitspf I icht u nterl iegt.
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Aus den Gründen:

L Die Abweisung der Kloge durch dos Londgericht isi zu Rechi erfolgt'
Die Abtretung d"r HonoraronsprÜche des Widerbeklogten zv 2l an
seine Ehefror, di" Klogurin, ist nichiig gemöfl g .l34 

BGB. AnsprÜche ous

obgetreienem Recht stehen ihr desholb nicht zu. Die Abtretung von
Ste"uerberoterhonororonsprÜchen zwecks deren Geltendmqchung
verstößt gegen $ 203 Abs. 1 Zif. 3 SIGB. ln dieser Vorschrift wird es ols

Verletzung 
-uon 

Priuotgeheimnissen ongesehen und unter Strofe

gesiellt, *-"nn ein Steueibercter unbefugt die ihm in seiner beruflichen

Ei g enscho{t o nvertro uten Doten sei ner Mo ndo ntschoft weiterg i bt. Die

Abtr"tu n g ei ner spezif izierien Steuerberoierford eru n g, worÜ ber sich

die Vereinborung vom 2.5.]990 verhAlt, stellt eine solche unterscgte
Weitergob" doisie ist zum Zwecke der Durchsetzung der betreffen-

den An-sprüche erfolgt. Mithin istsie zwongsloufig mit derWeitergobe
von lnformotionen verbunden, die der Schweigepflicht eines Steuer-

beroiers unterliegen. Dos gilt hier in besonderem Moße, weil die Forde-

rung ouf dem sensiblen Bereich einerzu beorbeiienden Selbstonzeige
on äo, Finonzomt bosiert und, wie oußergerichtliche Korrespondenz
nebst Schriftsötzen belegen, ihre Geltendmochung nicht möglich ist

ohne Kenntnis der notwendigen lnterno.

Die Rechtsprechung zur Nichtigkeit einer Abtretung von Honorqr-
onsprüchen ist zunö-chst für den örztlichen Bereich entwickelt worden
(BGH MDR 9ll1035;92/1143). lhr ist auch fÜr Honororforderungen von

Rechtsonwölten und Steuerberotern zu folgen' Die lnteressenloge isi

beidiesen berotenden Berufen gleich, Sie olle unterliegen einer beruf-

lichen Schweigepflicht; ollen werden in diesem Rohmen, wenn ouch

über unterschiedliche Gebiete, Fokten onvertrout, on deren Geheim-
hcltung der Rotsuchende ein schutzwÜrdiges lnteresse hoi. Ob mit

ein er sälchen H onoro ro btretu n g g leichzeitig ei n stondeswidriges Ver-

holten mit dorous obzuleitenden Rechtsfolgen begrÜndet wird, konn

dohinstehen. Dofür könnte iedenfolls sprechen, doß die Steuerberoier-
ko m mer D üsseldorf d iese Ansicht vertritt (steuerberoterko m merm iitei-

lungen, Dezemberlggl) und do0 der Eniwurf eines Gesetzes zurAnde-
r-rn! d", Berufsrechts der Rechtsonwölte in $ 49 c Abs.4 die Abtretung
von"Gebührenforderungen on Dritte fÜr den Regelfoll ols unzulössig

erklört (MDR 90/7571. -- Die gleiche Rechtsfolge, d. h. Nichtigkeit der
hier in Froge stehenden Abtretung von HonororonsprÜchen, ergibt
sich ferner unter BerÜcksichtigung des Bundesdotenschutzgesetzes
(Bongen/Kreme[ MDR 9ll,l03] und Körner.Dommon in NJW 92/7291'
UnoÜhongig hiervon {ühren schließlich die vom Budnesverfossungs-
g ericht zu Ä Öoiensch utz entwickelten o I I gem ei nen G ru ndsötze ( NJW
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91/i
gleiJnlrogt'
Ieinen n Beklogten zvr Zohlung von 10.326,45 DM nebst 60lo

A...r r:_ x,,t ouf-10.300,- DM fÜr die Zeit vom ]8.10.,1989 bis

^yt:,':')'t'''92 und 4 0/oZinsen ob dem 24.10.1992 an ihn und
ols.Aorrerun9t:..,,r 

R. ols Mitqlöubiqer zu zohlän.
tolrg gewesen tsf rJ,.

genheit verpflichtet ist.
der Abtretung örztlicher hu. 

.

konnt {BGH MDR 9ll1035, 1036 re. r
honororforderungen konn wegen der grV,e,rcnlossung gegeben, eine

I nteressen lo g " nichts o nderes- g elten. ö i", |ot'ig1h ließu n gskosten zu

die Behoupt-ung cler Klögerin (di! im Klogerubrum wie in äd9n, do{) die

erklörung ihren Beruf ieweils mit ,,Apothekerin" ongibtl, ilu |5tko'f"t
Steuerberoterproxis ihres Ehemonnes ongestellt und mit den Angelegen-
heiten der Beklogten befoßt gewesen, nicht onkommt. Einer Beweis-
erhebung über diesen bestrittenen Punki bedorf es somit nicht.

Die Nichtigkeit der Abiretung entfollt cuch nichi ous onderen Gründen.
Eine Gestottung durch besonderes Gesetz isiebensowenig gegeben wie
eine Rechtfertigung ous einem sonstigen gesetzlichen Grund. Doneben
ist hierollenfolls zu erwögen, ob die Beklogte in dieAbtretung eingewilligt
hot. Ei ne o usd rü ckl iche Zustimmung I iegi u nsireitig n icht vor. Ebensowen ig
ist dies stillschweigend geschehen. Dies würde eine bewuflte und freiwil-
lige Gestottung der Weitergobe von onvertrouten Doten vorousseizen.
Ein blofles Geschehenlossen oder Dulden genügi nicht. Der Einwilli-
gende muß eine im wesentlichen zutreffende Vorstellung dovon hoben,
worin er einwilligt, und er mu{J die Benutzung und Trogweite seiner Ent-
scheidung über.blicken können (BGH MDR 92lB4B). Hier fehlt ieder
Anholtspunkt dofür, do0 die Beklogte sich in diesem Sinne verholten
hot. Dobei kommt es ollein ouf die Zeit vor der Abiretung on. Wor die
Abtretung einmol nichtig, donn spielt ein von der Klögerin behouptetes
spöteres Verholien der Beklogten im vorprozessuolen Stodium wie im
Verlouf des Rechtsstreiis keine Rolle mehr. Die Nichtigkeit der Abtretung
vom 2.5..1990 wor endgültig. Nur eine - nunmehr mii Einwilligung der
Beklogten geiötigie - eventuelle Neuvornohme könnte der Klögerin
weiterhelfen. Doron fehlt es. Alls wos sie in der Berufung dozu behouptet,
die Beklogte hobe ihr Einverstöndnis erklört bzw. worous sie gloubt,
ein solches obleiten zu können, liegt zeitlich spöter und isi desholb
unerheblich.

Noch olledem ist die Entscheidung des Londgerichts über die Abweisung
der Kloge richtig. Die Berufung der Klögerin hiergegen muß desholb
zurückgewiesen werden. .....
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,Anmerkung:

Dos oLG Homm hot im Urteilvom g.s.iggo -2s1J134/Bg - Gllg9l,3o4
bereits ouf dos Abtretungsverbot hingewiesen.

)

Steuerschulden
- Zohlung durch Dritte
- Wirkung der Niederschlogung
(O LG Düsseld orf, U rt. v. 22. 10. 1gg2 - lB U 94 /92, rkr.l

Leitsötze:

l. Eine Vereinborung des lnholts, die vom Betrog her bestimmte Steuer-
schuld eines Dritfen ,,obzutrogen" ist entweder Schuldbeitritt oder
BÜrgschoftsvertrog u nier g leichzeiligem (deklo rotorischen ) Anerken nt-
nis der Houptuerbindlichkeiten. Desholb sind Einwendungen gegen
die steuerschuld ousgeschlossen, die der hinzukommende schrldner
bei dessen Abgobe konnte oder kennen muDte.

2. Die Niederschlogung einer Steuerforderung schließt deren erneute
Geltendmochung nicht ous und fuhrt ouch nicht zu ihrem Erlöschen,
weildies nureine innerbehördliche Entscheidung ist, den Anspruch vor-
loufig nicht mehr geltend zu mochen.

Aus den Gründen:

l. Die Porteien sind sich einig, doß die restlichen Gewerbesteuer-
forderungen der beklogten Gemeinde gegen G. ous 1973 bis lg77
gemöß deren Abrechnung vom 30.3. pn ß.664,93 DM betrugen.
Dovon sind ols Zohlungen der Klögerin unstreitig weitere 348,-bM
{: 13.3]6,93 DM) obzuziehen.

Für deren Erfüllung hot die Klögerin einzustehen, denn sie ist mit Ein-
wendungen gegen die vorbenonnten restlichen Gewerbesieuerfor-
derungen der beklogten Gemeinde gegen G. ousgeschlossen, do sie
unter dem 2l.4.l9B1gegenüber der beklogten Gemeinde erklört hot,
sie, die Klögerin, sei bereit dies in Höhe von 13.946,- DM bestehende

t

75



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 3194

1.1

Schuld ,,obzutrogen'1 Diese ols,,Protokoll" Überschriebene und von der

Klögerin sowie der Mitorbeiterin B. der beklogten Gemeinde unter-

zeichnete Erklörung weriet der Senot ols Bürgschoftsvertrog unter

gleichzeitigem Anerkenntnis der Houptverbindlichkeit. Denn die

kogerin hlt dorin letztendlich nichts onderes verloutbort, ols fÜr die

Erfuilung der Steuerverbindlichkeit G's einsiehen zu wollen. Sie hot in

dieser Eiklorung Einwendungen gegen die HoupVerbindlichkeit nicht

erhoben, die die beklogte Gemeinde mi113.964,- DM ongegeben hot

und wie sie dies ols Betrog in der Anloge zu ihrem Schreiben vom

30.3. 1982 on die Klogerin errechnet hot. Dieses (deklorotorische)

Schuldonerkenntnis schlieflt desholb Einwendungen gegen die

Houptuerbindlichkeit, die die Klögerin bei dessen Abgobe konnte

oder kennen mußte, ous {BGH WM1974,41,l), wie eiwo die von ihr gel-

tend gemochte fehlende Folligkeit und Veriöhrung.

Nichts onderes ergibt sich für den Foll eines ebenfolls fur diese Erkla-

rung in Betrochtzuziehenden Schuldbeitritts, do domitwiederum dos

AnJrkenntnis der Houptverbindlichkeitverbunden ist, dos gemöß den

vorsiehenden Aus{ü hru n gen do gegen Einwend u ngen o ussch lie0t.

Die Behouptung der Klögerin, sie hobe (ouch) diese Schuld durch

von ihrerbrochte Zohlung erfullt, ist mongels ousreichend konkreten

Sochvortrogs zu unbestimmt, zumol die Klogerin insoweit konkreie

Einzelbetröge mii Zohlungsdoium nicht ongegeben und ouch

etwoige Zohlungsbelege nicht vorgelegt hot.

Dorouf hoben sowohl die Beklogten ouch ols dos Londgericht in

seinen Entscheidungsgründen dle Klogerin hingewiesen, so do1)

es eines (zusötzlichen) Hinweises durch den Senot nicht bedorf.

Mithin kommt ouch die Vernehmung des dozu von der Klögerin ols

Beweis ongebotenen steuerberoters H. nicht in Betrocht, do die

Klögerin ein ousreichend konkretes Beweisthemo nicht benonnt

hot, sie insbesondere nicht mitgeteilt hoi, welcher Mitorbeiter der

Beklogten diese Auskun{t erieilt hot, wos der Senoi ebenfolls zur

Dorlegungslost der, Klögerin rechnei (vgl. Senotsuri.v. 2.4.1992 -
18 U 207/91t.

Doß die Steuerschuld foribesteht, wird zusötzlich gestÜtzi durch

den ols lndiz zu wertenden dienstlichen Vermerk der Stodtomt-

mönnin B. der Beklogten vom lO. 4'\981, in dem es u. o' hei0t,

Gewerbesteuerschuld beim Grundbuchomt eine

Sicherungshypothek eintrogen zu lossen . . ' ",
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I

,

dos bereits ongeführte und von ihr unfer dem 2t.4.lg}l unter-
zeichnete Protokoll, dos ouszugsweise loutet,

,,. . . Frou K. teilt mit, doß sie bereit ist, . . . die noch offen
stehende Gewerbesteuer - Rest ous Voriohren _ in
Höhe von13.964,- DM in Roten on die Stodt D. obzu_
trogen. Frou K. gibt iedoch on, doß es ihr zurZeil nichl
moglich ist, schon eine Rofe zu lilgen . . .,,,

ihr Anwoltsschreiben vom 13. 4.lg\2, in dem sie u. o. mitteilen lößt,

,, . . ., doß meine Mondontin (Klögerin) keinerleiZohlun-
gen meh rfü r ih ren geschiedenen Ehemo n n G. vorn im mt.

Einfügung in Klommern durch den Senot _

und ihr Schreiben on die Beklogte vom lo.1.lggo, in dem es u.o.
heißt,

,,... bitte ich Sie, mir eine Bescheinigung über die noch
offenen Steuerschulden meines geschiedenen Monnes
G. ouszustellen nebst Zinsen.

Abweichendes ergibt sich durch den BeschluD des Finonzous-
schusses des Rotes der beklogten Gemeinde vom 8.3.1983 nicht,
demzufolge der domols gegen G. bestehende Gewerbesteuer-
rückstond von 13.316,92DM gemöß $12 KAG, s26l Ao und den
$$ 32 Abs. 2und46 Nr: 19 GemHVO niedergeschlogen worden ist.
Denn dieser Beschluß wor ein reiner verwoliungsinterner vorgong,
der nicht noch oußen verloutbort worden ist, so dofl die KJgeÄ
dorous ihre Rechte nicht obleiten konn. Doß dieser Beschluß der
Klögerin nicht bekonnt geworden ist, ergibt sich nicht zuletzi ous
ihrem bereits zitierten schreiben vom lo-.,l.]990 on die beklogte
Gemeinde.

Die Niederschlogung der steuerforderung schließt deren erneute
Geltendmochung nicht ous und hot desholb nicht zu ihrem Er-
löschen gefuhrt. Denn diese wor nur eine innerbehördliche Ent-
scheidung, den ,Anspruch vorlöufig nicht mehr gelrend zu mochen,
d. h. vorlöufig von weiteren vollstreckungsve-rruchen gegen G.
obzusehen flipke-Kruse, Abgobenordnung-, Rdn. 2 ,, S ät.

Mithin ist ouch kein Vertrouenstotbestond zwischen den porteien
dohin geschoffen worden, etwo wegen von der Klögerin geltend
g em o chter verwirkung der Geltend m o ch u n g d es Anspru cl^rs. Den n

1.2.

I

I

1.3
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diese setzt nicht nurvorous, doß dos Recht Über einen löngeren Zeit

roum nicht geltend gemocht worden ist, sondern ouch, dos hier qus

vorstehendän Grün'den nicht gegebene Vertrouenselement, doß

derVerpflichtete sich noch derngesomten Verholten des Berechtig-

ten dorouf einrichten durfte und ouch eingerichtet hot, doß dieser

dos Recht ouch in Zukunft nicht mehr geltend mochen werde {vgl'

BGllz 43,292; 84,281;105,298; BGH NJW pv,999l'

1.4. Aber ouch wenn die Beklogte den Niederschlogungsbeschluß G'

und/oder Klögerin bekonni gegeben hötte, köme dem mongels

eines quf einJ ondere Rechtsgestoltung gerichteten Willens der

Behörde eine Erloßwirkung keinesfolls zu (BFH NW 86, 321;Finonz-

gericht Homburg EFG 59,1791.

].5. Aus den unter l. dorgelegten GrÜnden konn die Klögerin der

beklogten Gemeinde Äinsichtlich der Houptverbindlichkeit die Ver-

iöhrungseinrede nicht entgegenholten, so doß offenbleiben konn,

ob unä wonn die beklogte Gemeinde die Gewerbesteuerbe-

scheide lür1973bis1977 G. zugestellt hot'

1.6. Zusommenfossend geht der Senot desholb dovon ous,

(l) doß die GewerbesteuerrÜckstönde G's ous 
,1973 

bis 1977 sich im

Zeitpunkt der Erstellung des Verteilungsplons ouf ]3.3]6,92 DM

beliefen,

(2) doD weitere 756,92DM Vollstreckungskosten hinzuzurechnen sind,

die ous den vorstehenden GrÜnden in diesem Zeitpunki ebenfolls

noch eine existente Forderung der Beklogten wor,

(3)doß die Sicherungshypothek mithin noch Über 14.073,84 DM volu-

tierte.

2. Yondiesem Betrog woren 13.600,- DM durch einen Söumniszuschlog

gemöß S 240 AO;on l% monotlich weiter gesicheri. Diesen hot die

Beklogte zu Recht wie folgt ongemeldet'

1. 6.1973 - 13. 2.1977 : 44,43 Monoie
x I % von 13.600,- DM : 6'042,92 DM'

2.1. Aus den bereits erörterten GrÜnden konn von einer ErfÜllung ouch

dieser Schuld durch die Klogerin nicht ousgegongen werden.

2.2 Auch die Niederschlogung des GewerbesteuerrÜcksionds durch

den Finonzousschufl des Rätes der beklogten Gemeinde steht der

Geltend moch ung des Sö u m nisbetro ges im Zwo ngsvollstrecku ngs-

verfohren ous den erörterten GrÜnden nicht entgegen'
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2.3. Die Klögerin hot ouch keinen Anspruch dorouf, dofl die beklogte

Gemeinde diese ous BilligkeiisgrÜnden gemöß 9227 AO erlößt, do

d of ü r d ie h ier moßg ebl ichen so ch I ichen Bi I I ig keitsvoro ussetzu n g en,

nö m lich Zo h lu ngsu nfA hig keit u nd/oder U bersch uld u ng des Steuer-

pflichtigen (vgl. BFH BSt Bl. 111975,7271111984,15) hier nicht gegeben

sind. Zwor geht ouch der Senot dovon ous, doß die Niederschlo-

gung einei Steuertchuld der typische Regelfoll einer Billigkeits-

äntscheidung für den Verzicht ouf Söumniszuschlöge ist (so ouch

Tipke-Kruse, o. o. O., Rdn. 6 zu 926]; HÜbschmonn-Hepp-Spitoler,

Abgobenordnung und Finonzgerichtsordnung, Rdn.ll zu $ 26.|1, weil

die Entscheidungen über die Niederschlogung der Houptforde-

rung gonz überwiegend oufgrund der Zohlungsunföhigkeit oder

UUerscf,utaung des Steuerpflichtigen ergehen (dovon geht ouch

die vorstehend zitierte Literotur dem Sinne noch ous)' Denn dies

hot zu Recht seine Grundloge dorin, do0 diese Zuschlöge weder

Steuern noch Abgoben sind und ouch nicht den Chorokter von

(steuer- oder Verzugs-lzinsen hoben, sondern vielmehr ein Druck-

mittel eigener Art sind, do{) den Steuerpflichtigen zu einer rechi-

zeitigen Zohlung der Steuern onholten soll (BFH o' o' O'l'

Hier isi ober die Niederschlogung desholb erfolgt, weil die

Beklogte dovon ousging, do0 weitere Beitreibungsmoflnohmen

gugun G., der seit löngerern in Sponien lebt, entweder ohne Erfolg

äd"r nrr mit unverhöltnismö0igen Kosien durchgefÜhrt werden

konnten. Denn es konn nichi dovon ousgegongen werden, do0 G.

im Sinne der Rechtsprechung des Bundesfinonzhofes zohlungs-

unföhig und/oder überschuldet ist, do dieser in Sponien noch dem

Vortrog der Klögerin einen Borbetrieb und eine Housverwoltung

unterhölt, ous denen erfohrungsgemöD nicht unerhebliche

Gewinne erzielt werden. Die Beklogie konnte desholb erworten,

doß G., ihrSchuldner, durch die Festsetzung von Söumniszuschlögen

zur Zohlung der reloiiv geringen Steuerschuld ongeholten wird.

Dies entsprichi der Erfohrung des Senots in vergleichboren Föllen,

nömlich, doß bei Schuldnern, die im Auslond leben und sich einer

Vielzohl von Glöubigern ousgesetzt sehen, diese gleichwohl ouf

besti m mte Ford eru n gen Leistu n g en erb ri n g en, o nd ere Ford eru n g en

ober unbeochtet lossen. Dies ist in derortigen Föllen insbesondere

bei Forderungen der öffentlichen Hond zu erworten, die dem

Schuldner bei einem gelegentlichen Besuch oder einer endgÜltigen

Rückkehr in die Bundesrepublik von erheblicher Löstigkeit sind.

Hinsichtlich der weiteren von der Klögerin geltend gemochten Er-

löschensgründe oder Gründe, die die Beklogte on der Geltend-
2.4.
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mochung ihres Rechts hindern, verweist der senot zur Vermeidung
von wiederholungen wegen derselben Rechtsproblemotik ouf diä
unier 

,l.3. 
bis 1.4. gemochten Ausführungen.

3. Dofl die sicherungshypothek erloschen ist, wie die Klögerin geltend
mocht und deshclb bei der Erstellung des VerteilungsploÄ nicht
berücksichtigt werden durfte, ist durch Vorloge des im Zeitpunkt der
Erstell u n g des verteilu ngsplo ns moßgeblichen Grundbuchso uszuges
wiederlegt, der deren Bestond ols eingetrogenes Recht in Abteilun! lll
lfd. Nr.32 ousweist. Einen dovon obweichenden Grundbuchouäg
hot die Klögerin nicht vorgelegt. Zudem hot die Beklogte einä
Löschungsbewilligung über dieses Recht nicht erteilt.

4. Der Rechtspfleger des Amtsgerichts hot mithin zu Recht bei der Erstel-
lung des verteilungsplons 6.042,9s DM Versöumniskosten zugunsten
der Beklogten ols der Klögerin vorgehendes Rechf berücksichlgt. Der
Widerspruchskloge ist mithin obzuweisen.

I

,

Berufsverbot
- Vermögensverfoll

- o bstro kte Vermögensgefö hrd u n g
{Hessisches Verwoltungsgericht, urt.v. ll. iz)ggl -i3 KBgg/gl - wpK-Mitt.1gg2,lg3l

Leitsotz:

Eine obstrokte Vermögensgeföhrdung rechtfertigt nicht den widerruf der
Bestellung ols Steuerberoier; vielmehr ist eine konkrete Geföhrdung der
Vermög ensi nteressen der Auftro g g eber notwen d ig.

Aus den Gründen:

Der Erloß vom ... ist oufzuheben, weil die gesetzlichen Totbestonds-
merkmole des $ 48 Abs. 2 Nr. 6 Steuerberotungsgesetz nicht erfüllt sind.

Zwor befindet sich der Klöger im vermögensverfoil. Er hot die eidesstott-
liche Versicherung geleistet. Der Antrog ouf Eröffnung des Konkursver-
fohrens ist mongels Mosse obgelehntworden. Do derklogerdesholb in
dos noch g 915 zPo wie ouch in dos noch $ loz Abs. 2 Kö zu führende
Verzeichnis eingetrogen ist, wird der Vermögensverfoll vermutet. Diese
Vermutung vermochte der Klöger nicht zu entkröften. serbst wenn ein Teil

I

I
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der Steuerschulden - etwo die Söumnis- und Verspötungszuschlöge -
erlossen würde, behouptet der Klögerselbst nicht, die ous frÜheren Zeiten

o ufgelo ufenen Verbind lich keiten einschließlich der Steuersch u lden der'

zeit begleichen zu können. Der vermißten Fesistellungen des Beklogten

zum Aktiwermögen des Klögers bedor{ es nicht,weil der Klöger noch $ 46

Abs. 2 Nr. 6 Steuerberotungsgesetz die Vermutung fÜr den Vermögens-

verfollzu entkröffen hot und in diesem Zusommenhong seinerseits hötte

vortro gen m üssen, doß die o ufgelo ufenen Verbindlich keiten o ngesichts

seines Aktiwermögens nicht zu einem Vermögensverfoll fÜhren. Derortige

Ausführungen hot der Klöger ober nicht gemocht'

Aufgrund desVorbringens des Klögers in der mÜndlichen Verhondlung ist

der Senot ober dovon überzeugt, do0 derVermögensver{oll des Klögers

nicht zu einer Geföhrdung der lnteressen seiner Auftroggeber fÜhrt.

Hierfür reicht entgegen derAuffossung des Beklogten eine obstrokte Ver-

mögensgeföhrdung nicht ous. Der Senot hölt vielmehr eine konkrete

Gefohrdung der Vermögensinteressen der Auftroggeber fÜr notwendig'

Der Gesetzgeber gibt in der ongezogenen Vorschrift des Steuerbero-

tungsgesetzes zu erkennen, dofl der Vermögensverfoll ollein nicht zum

Widerruf der Bestellung hinreichen soll. Vielmehr soll dem Klöger die

weitere Berufsousübung möglich sein, wenn er nochweist, doß trotz des

Vermögensverfolls hierdurch die lnteressen seiner Auftroggeber nicht

geföhrdet werden. Würde hierzu die obstrokte Geföhrdung ousreichen,

io {uhrte dos im Ergebnis dozu dofl der Betroffene proktisch oußerstonde

g esetzt wü rde, d ie Verm utu n g zu entkröften. Der vorl ieg en de Fo I I zei gt d os

Äit Deutlichkeit. Dieses Ergebnis entspröche oberweder dem Willen des

Gesetzgebers noch der verfossungsrechtlich gebotenen ZurÜckholtung

beiBeschrönkung der Berufsfreiheit lArt.12GGl. Demgemöß mu0 es ous-

reichen, wenn der Klöger dortut und gegebenenfolls beweist, doß trotz

d es Vermög ensverfo I ls ei ne kon krete I nieressen g efö h rd u n g der Auftro g-

geber nicht vorliegt. Dieses Ergebnis steht im Einklong mit der zu $ 15

Tiller 1, 2. Alternotive Bu nd esrechtso nwo ltsord n u n g erg o n g enen Recht-

sprechung (BGH 10.ll.1986 - AnwZ l}l4l/86 - BRAK-MIfi.1987,39, BGH

21.9)987 - AnwZld20/87 - BGH 16.2.1987 - NotZ15/86- DNotzl9BB,
.l29). 

Dieser Vorschrift ist $ 46 Abs. 2 Nr. 6 StBerG nochgebildet. Dos

Ergebnis stehf ouch im Einklong mit der Entscheidung des Bundesfinonz-

hofs vom 6.12.1978V111 R 9BIBB (BStBl. 111979,170 -1721.|n der genonnten

Entscheidung verlongt der Bundesfinonzhof fur die hier inieressierende

Alternotive des $ 15 Nr.l Bundesrechtsonwoltsordnung ousdrücklich eine

konkrete GefAhrdung der Auftroggeber. Der Auffossung des Nieder-

söchsischen Finonzgerichts, dos zur ErfÜllung des Totbestonds des 546

Abs. 2 Nr. 6 Steuerberotungsgesetz eine obstrokte Vermögensgeföhr-
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dung {ür ousreichend erochtet, vermog sich der Senot ous den o. g.
Gründen nicht onzuschließen (vgl. Niedersöchsisches Finonzgericht,
Urt.v.2l.2.1990lV 320/89 - EFG 1991 Seite 2171.

Die Möglichkeit einer konkreten Vermögensgeföhrdung vermog der
Senotoufgrund derAusführungen des Klögers nichtzu erkennen. So hot
der Klö ger do rgelegt, doß die Betreu u n g der Mo ndo nten in der Fertig u ng
von Steuererklörungen, gegebenenfolls in der Erledigung der Buch-
führung und in berotender Tötigkeit und Prozeßvertretungen besteht.
Er hot dorgelegt, doß er in keinem Folle Möglichkeiten des Zugriffs ouf
Mqndontengelder hot, weil er entsprechende Gelder nicht treuhönde-
risch verwoltet und in keinem Folle Mondontengelder über seine Konten
loufen. Er hot dos domit untermouert, do0 er - ongesichts seiner wirt-
schoftlichen Verhöltnisse gloubhoft - vorgetrogen hot, überhoupf kein
Geschöftskonlo zv besitzen. Dc er noch seinen unbestrittenen Angoben
in der mündlichen Verhondlung, on denen zu zwei[eln der Senot keinen
Anloß hot, ouch nicht ols Treuhönder oder Vermögensverwolter tötig ist,
beschrönkt sich seine Tötigkeit ouf die Berotung und die Erstellung der
Buchführung bzw. der steuererklörungen. Bei dieser Sochloge vermog
der Senot eine konkrete Geföhrdung der lnteressen der Auftroggeber
nicht zu sehen, so doß die Totbestondsmerkmole des $46 Abs. 2 Nr. 6
Steuerberotu ngsgesetz nicht gegeben sind.

)

Notorhoftung
- Belehrungspflichten

- Erschließungskosten
(LG Brounschweig, Urt.v. 11.3.1993 - 4 O 457/921

Leitsötze (d. Verf.):

L Der Notor ist geholten, eine Urkunde über den erklörten Willen der
Beteiligten zu errichten.

2. Eine ideo le Formulierungslösung bezüg lich der Erschließungskosten
bei Grundstückskoufuertrögen ist nicht erkennbor.

t
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Totbestond:

Der Klöger begehrt Schodensersotz.

Er und seine Ehefrou hoben om 25.9.198b von den Eheleuten K. ein
Grundstück erworben. Der Beklogie hot den Grundstückskoufuertrog ols
Noior beurkundet.

U n m ittel bo rvor d er Beu rkr.l n d u n g h ot d er Beklo gte d le Betei I igten g ef ro gt,
ob noch irgendvvetine Punkte zu berücksichtigen seien. Doroufhin
wondte sid, der Kloger on Herrn K. mit der Froge, ob denn olle Er'

56h.1;,,c))unQskosten gezohlt seien, und mii der Bemerkung, doß die
Gemeinde doch wohl nicht noch mit weiteren Forderungen kommen
werde. Die Eheleute K. bestötigten doroufhin, doD die Erschließungs-
kosien gezohltseien.lm Anschlu0 on dieses Gespröch wurde derVertrog
beurkundet, der in $ 4 folgende Vereinborungen enihölt'

,,Die Ubergobe des Grundbesitzes und derdorouf stehenden
,fululichkeiten erfolgi zvm l.ll.1986. Von diesem Tcge on
gehen'die Nuifungen und Losten sowie die öffentlichen
Äbgob"n ,nd ii" Gefohr ouf die Erschienenen zu 3. und 4.
.. I il
UOCT,

Mit Bescheid der Somtgemeinde P. vom'13. 9.198q wurde der Klöger ou{
Zohlung eines Erschließungsbeitroges noch dem BBouG und der Erschlie-

ßu n gsblitro gssoizu n g d er Gem ei nd e M. v om 2..9.1982 o ufgefordert, der
n1t10.326,45 DM festgeseiztwurde. Der Klöger hot, rcchdem Herr K. die
Ubernohme dieserZohlung obgelehnt hotie, diesen Betroisowie Zinsen

in Höhe von 1.854,- DM gezohlt und begehrt insoweit Schcdensersotz
von den Beklogten.

Er ist der Ansicht, der Beklogte sei oufgrund des Gespröchs zwis&en
ihm - dem Klöger- und Herrn K.vorderBeurkundung geholten gewesen,
eine deutliche Regelung in den Vertrog oufzunehmen, ous der siih
ergeben hötle, wer die Anlieger und Erschließungskosten fÜr die bereis
durchgeführten Moßnohmen zu zahlen gehobt hötte. Er behouptei, die
insoweit ubliche Formulierung im Bezirk der Notor. B. louie'

,!eröußerer stellt den Erwerber von sömtlichen Anliegerbei-
trögen fur bis zur Ubergobe obgeschlossene Moßnohmen
( .il
Tret.

Der Klöger behouptet weiterhin, doß er und seine Ehefrou den Koufuer-
trog nicht obgeschlossen hötten, wenn sich die Eheleute K. nicht mii einer
solchen Regelung einversionden erklört hötten. lm Übrigen sei ihm vor der
Beurkundung kein Entwurf des notoriellen Vertroges zugesondt worden.
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Er beutrogt,

deiBeklogten zur Zahlung von 10.326,45 DM nebsi 60lo
Zinserouf 10.300,- DM fur die Zeit vom lB.l0.l9B9 bis
23.10.192 und 4o/oZinsen ob dem 24.10.1992 on ihn und
seine Ehefrd!. ols Mitglöubiger zu zohlen.

Der Beklogte beontrcgt,

die Kloge abzuweisen.'

Er ist der Ansicht, es hobe für ihn keine"V,efgnlossung gegeben, eine
ondere Formulierung bezuglich der Trogung j"r -.;'1hließungskosten zu
wöhlen, do sich die Porteien dorübei einig gewe."n ;;:ien, do0 die
Ersch I ieß u n gsm oßno h m en o usg ef ü h rt u n d vol lsto ndig von dem Verkö ufer
bezahltworden seien. Einen Hinweis dorouf, dcß noch Nochforderungen
von der Gemeinde geltend gemocht werden könnten, hobe es nLhr
gegeben.

lm übrigen behoupiet der Beklogte. daß dre Verköufer einen höheren
Koufpreis verlongt hötten, w.Errn"Sie gewuflt hötten, doß noch weitere
Erschliellungskosten von ihnen zu bezohlen seien.

Entscheidgr,lgsg rü n de :

Die.(/qgs ist nicht begründet.

ber Klöger hot keinen Anspruch ouf Schodensersotz noch $ 19 BNotO,
do der Beklogte seine Amtspflichten ols Notor nicht verletzt hot. lnsbe-

sondere ist kein Versto0 gegen die PrÜfungs- und Belehrungsplichten
noch $ lZ Beurkundungsgesetz ersichtlich. Noch dieser Vorschrift soll der
Notoiden Willen der Beteiligten erforschen, den Sochverhqlt klören, sie

überdie rechtlicheTrogweite des Geschöfts belehren und ihre Erklörungen
klqr und unzweideutig in der Niederschrift wiedergeben. Der Notqr ist

domit geholten, eine rechtswirksome Urkunde Über den wohren Willen
der Beteiligten zu errichten (BGH, NJW l9BB,1143l'

Diesen Anforderungen hot der Beklogte genÜgt. Noch dem Gespröch
zwischen dem Klöger und den Verköufern unmittelbor vor der Beur-

kundung konnte er dovon ousgehen, doß die Porteien sich bezüglich der
Erschließungskosten einig woren, nömlich doß olle bis zum Zeitpunkt der
Beurkundung ongefollenen Erschließungskosten von den Verköufern
gezohlt worden woren und mit weiieren Belostungen dieser Art nicht
iu ,"chnen wor. Die diesbezüglichen Außerungen der Eheleute K. ent-
sprochen ouch den totsöchlichen Gegebenheiten' mit der Moglichkeit,
do0 oufgrund einer spöteren Sotzung, die fost I Johr noch der Beurkun-
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dung verobschiedet worden ist, weitere Erschließungskosten erhoben
werden könnten, mußten weder dieVerköufer noch der Beklogte rechnen.

Aufgrund dieser Situoiion zur ZeiI der Beurkundung wor die von dem

Beklogten in $ 4 des Veriroges gewöhlte Formulierung sochgerecht und

enisproch dem domoligen Willen der Porteien. lm übrigen wußte der
Klöger- wie sich ous seiner Froge on Herrn K. ergibt -, doß der Erwerber
eines Grundstücks mit Erschließungskosten für BoumoDnohmen, die
bereits zuZeilen eines früheren Eigentümers durchgefuhrt worden sind,

belostetwerden konn. Der Beklogte durfte doher dovon ousgehen, doß
der Klöger den Sinngeholt der Regelung in $ 4 des Vertroges verstehen

konnte und diese okzeptierte, do er offensichtlich keine ondere Formulie-

rung gewünscht hot. lm übrigen obliegt dem Notor keine Belehrungs-
pflicht über dos Bestehen oder Nichtbestehen bzw. über lnholt und

Bedeutung derortiger Belostungen (Rinsche, Die Hoftung des Rechts-

onwolts und des Notors,4. Aufloge 1992, Rondnummer ll 3941.

Es konn dohingestellt bleiben, ob im Bezirk der Notorkommer B. eine

ondere Formulierung bezüglich der Erschließungskosten üblich ist. Selbst

donn, wenn dieses der Foll sein sollte, wöre der Beklogte nicht geholten,
sich on dieser Ubung zu orientieren. Gerode bezüglich der Anlieger-
beitröge gibt es eine Vielzohl von Moglichkeiten, die Verteilung der
Belosiungen ouf Ewerber und Veröußerer zu regeln, und dement-
sprechend existiert eine Vielzohl von Formulierungsvorschlögen (vgl.

Nieder; An lieger- u nd Ersch ließun gskosten im Gru ndstücksko ufvertro g,

NJW 1984,26621. Eine ideqle Lösung, qn der Notore sich grundsötzlich
orientieren sollten, ist nicht ersichtlich. Auch die von dem Klöger ols ublich
bezeichnete Formulierung wird ols problemotisch ongesehen (vgl.

Nieder, o. o. O., Vl.

Steuerberoterhoftung
- Veriöhrung, $ 68 StbG

- Veriöhrungsbeginn

- Besto n dskroft feh lerhofter Steuerbescheid e

- Mondotsende
{LG Kiel, Un.v. 29.6. 1993 - 6 0 414/921

Leitsötze (d. Verf.):

l. Die Veriöhrung des Schodenersotzonspruches gegen den Steuer-

beroter beginnt in der Regel ob Bestondskroft des fehlerhoften Steuer-

bescheides.
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2. Wird ols Schoden die fehlende Moglichkeii der Nocherhebung
von Umsotzsteuern bei den Mietern geltend gemocht, so beginntVer-

iöhrung des Schodenersotzonspruches spötestens, wenn Mieter die
Nochentrichtung oblehnen oderfrühere Mieter nicht mehr ouffindbor
sind.

3. Der Sekundöronspruch beginnt spötestens mit Beendigung des
Mo nd otsverhö ltn isses.

Totbestond:

Die Klö g eri n beg eh rt Scho densersotz weg en Verletzu n g der Pf I ichten o us

einem Steuerberotungsmo ndot.

Die Klögerin ist lnhoberin eines Molerei- und Gerüstbouunternehmens.
Der Beklogte ist Steuerberoter. Er wor f ur die Klögerin bis zum Johre lgBZ
mit der Erstellung der Buchführung und stöndiger Berotungstötigkeit
betrout. Seine Proxis wurde per 4.1.1988 von den Steuerberotern P und l.

übernommen.

Die Johresumsotzsteuererklörungen hot der Beklogte zulelzt für dos Johr
1986 erstellt und obgegeben.

Die Klögerin errichtete 1974175 dos Geschöftshous K. in N. zur über-
wiegend gewerblichen Vermietung.l9BO erweiterte sie dos Geboude C.
in N. zur ousschließlichen Nutzung durch Uniernehmen, sowohl fremde
wie ouch dos eigene. Wöhrend des Zeitroums, in dem der Beklogte für
die Klögerin tötig wor, wor die Klogerin hinsichtlich der vorgenonnten
Geböude sowohl bezuglich der Herstellungskosten ols ouch der gezo-
genen Mieten gemöl) $4 Nr. i2 USIG von der Umsotzsteuer befreit.

lm Johre l9BB erklörte die Klögerin ihren Verzicht von der Umsotzsteuer-
befreiung, und zwor nochtröglich fur den Zeitroum l9B3 bis lgBZ Für den
Zeitroum dovor wor die Festsetzungsfrist bereits obgeloufen.

Die Klögerin behouptei, doß sie vom Beklogten wöhrend seiner Bero-
tungstötigkeit nicht ouf die Moglichkeiten des Verzichts hinsichtlich der
Steuerbefreiung hingewiesen wurde und doß ihr dodurch ein erheblicher
Steuerschoden enistonden sei. lnsbesondere sei bei den Herstellungs-
kosten fur die Geboude K. und C. in N. die Geltendmochung des Vor-
steuerobzuges nicht mehr möglich gewesen. Auch seies durch die spöte
Verzichtserklörung nicht mehr moglich gewesen, rückwirkend bei den
Mietern d ie o bzuf ü h rende U msotzsieuer ei nzu{ordern.
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Die Klögerin beontrogt,

den Bekloglen zu verurteilen, on die Klögerin 54790,15 DM
nebst 9o/oZinsen seit dem 17.1'1992 zu zohlen.

Der Beklogte beontrogt,

die Kloge obzuweisen.

Der Beklogte behouptet, doß im Rohmen der Berotungsgespröche sehr

wohl über die MOglichkeiien des Verzichts ouf die Steuerbefreiung
gesprochen worden sei. Do iedoch nicht klorgewesen sei, wie sich dieser

Verzicht ouf die Veronlogung zu onderen Steuerorten ouswirken würde,

hobe mon von dem Verzicht keinen Gebrouch gemochi.

Der Beklogte erhebt des weiteren die Einrede der Ver[öhrung.

Weg en des weiteren Po rteivorb ri n g ens wird o uf d ie g ewechselten Sch rift-

sötze nebst Anloge verwiesen.

Entscheidungsgründe:

Die Kloge ist unbegründei.

Ein möglicher Anspruch ous fehlerhofter Steuerberctertötigkeit ist ver-

lonrI.

Gemöß $68 StBerG veriöhren Schodensersotzonsprüche gegen einen

Steuerberoter noch d rei Jo hren o b der Entsteh u ng des Anspruches, u no b-

höngig von der Kenntnis des geschödigten Mondonten. Die Veriöhrung

beginnt in der Regel qb Bestondkroft der fehlerhoften Steuerbescheide,

die den Schoden verursocht hoben. Dies isi spötestens donn der Foll,

wenn die Festsetzungsfristen gemöß $ 169 AO obgeloufen sind.

Unstreitig hot der Beklogte die letzte Umsotzsteuererklörung fÜr die
Klögerin für dos Johr 1986 obgegeben.

U nstreitig hot des weiteren die Klo gerin im Jo h re l9BB von der Mog lich keit

des Verzichts ouf die Umsotzsteuerbefreiung Gebrouch gemocht und

dodurch erwirkt, doß die Umsotzsteuerbescheide für den Zeitroum l9B3

bis 19BZ geöndert wurden. Domit woren sömtliche Umsotzsteuer-

bescheide, die vor dem Johr 1983 logen, bei Beendigung des Mondots

durch den Beklogten wegen Abloufs der Festsetzungsfrist bestondskröftig.

Soweit ous dem Zeitroum vor l9B3 Steuerschöden geltend gemocht

werden, sind diese desholb ouf leden Foll veriöhrt.

Die Veriöhrung ist spötestens l99l vor Rechtshöngigkeit eingetreten.
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Aberouch mögliche Schöden fürdosJohrl9B3 bis 1986 sind veriöhrt. Für

diesen Zeitroum mocht die Klogerin Schöden geltend, die dqdurch ent-
stonden sind, dqß eine Nocherhebung der Umsqtzsteuer beiden Mietern
teilweise nicht möglich wor. Der mögliche Schoden ist somit spötestens zu
dem Zeitpunkt eingetreten, ols die genonnte Nocherhebung nicht mehr
möglich wor; weil einige Mieter mit der Nochentrichtung nicht einver-
sto n den bzw f rü here Mieter n icht o uffin d bo r wo ren. Der Scho densei ntr:ifi,

soweit dieser überhoupt vorgelegen hot, wor in diesem Foll unobhöngig
von der Bestondskroft der Steuerbescheide.

Do der mögliche Schodeneintritt domit spötestens im Johre 19BB vorlog,
sind ouch dievon der Klögerin geltend gemochten Positionen fürden Zeit-
roum l9B3 bis l9BZ veriöhrt.

Dos gleiche gilt ouch für den sogenonnten Sekundöronspruch. Donoch
würde der Beklogte zwor ous positiver Vertrogsvedetzung seines Steuer-
berotervertroges hoften, wenn er wöhrend eines loufenden Mondots-
verhöltnisses Anloß gehobt hötte, die Kle gerin ouf einen Berotungsfehler
oufmerksom zu mochen und dies unterlossen hot. Der Beginn der Ver-

iöhrung dieses Anspruches tritt iedoch spötestens mit Beendigung des
Mondotsverhöltnisses ein. Dies ist unstreitig spötestens qm 4.1.1988
gewesen, so doD ouch dieser Anspruch om 4.1.1991 spötestens obge-
loufen wor.

Do die Veriöhrung somit in iedem Foll eingetreten ist, kom es nicht dorouf
on, die Frogen einer möglichen Verletzung des Steuerberotervertroges zu
prüfen.

Die Kostenentscheidung beruht ouf $ 9l ZPO, die über die vorlöufige Voll-
streckborkeit ouf den S$ Z0B Nr: li, 709 ZPO.
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Gl-Hinweise

ln der Steuerberoter-Proxis-Reihe legen Bilsdorfer - Richter om FG -
und Weyond - Stootsonwolt - ols Neuerscheinung vor: ,,Der Steuer-

beroter i m Steu erstrofuer{o h ren" ( Rud olf H o ufe Verl o g, D I N A 4, 77 Seiten,

tsBN 3/448/02896/7, ZB,- DMl.

Der Sieuerberoier wird mit den einschlogigen Problemen eines einge-
leiteten Sieuerstrofverfohrens vertrout gemocht. Die gesomie Polette der
rechtlich möglichen und empfehlenswerten Wege bei der Verteidigung
von Mondonten wird vorgefuhrt. Die Position des Steuerberoters vor dem

Strofgerichtwi rd o usf ü h rl ich besch rieben. Do rü ber h i no us verschoffen d ie

Autoren dem Leser einen Uberblick uber die Honororfrogen. Zum

Bestondteil des Buches gehö* eine Diskette und ein Bedienerhondbuch.
Dos SSV-Progromm unterstützt beim Erstellen der Texte durch Muster-

schreiben.

Stichwort u nd Entscheidun gsverzeichnis
(Hefr I -3,19941

Abtretung
- d. Honororonspruchs

Anwoltsnotor

- Abgrenzung RA-Hoftung

Architektenhoftung

- Wohnflöchenbegrenzung

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielungsobsichi
: Rückkqufongebot

Berufsverbol

- Schuldnerverzeichnis

Berufungsschrift

- mehrfoche
: Telefox, Schriftsotz

94,72

94,40

94,28

94, \9

94,80

Beweislost

- unterlossene Aufklörung/Bolehrung
: Beweisvermutung

- Kousolitöt
: z. Pflichtverletzung u. Schoden

- Zugong beim FA

Bürgschoft

- zur Steuerschuld

Erfüllungsgehilfe

- Noior/Beteiligler

Feststellungskloge

- künftiger Anspruch

Fristenkonlrolle

- Fristenkonhollbuch
: Frist 5 516 ZPO, 6 Mte

94,3

94,4
94,26

al 7q,

aa)

94,2

94,3994,66
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- Telefox
: Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft
: Telefox

Gewinnousschüttung, verdeckte -
- Zohlung für Kundenstomm

Honororonspruch d. StB

- Abtretung
- Aufrechnung
: mit n. {ölliger Honororlorderung

- Einforderborkeit, $ 9 StBGebV
: im ProzeDvortrog

- Pouscholgebühr, 014 StBGebV
: Beweislost

- Tilgung
: kein Verrechnungshinweis

- Unkostenpouschole, $ i6 StBGebV
:1ede Steuererklörung

- Zeitgebühr
: Angobe $ 13 SiBGebV

Kousolitöt

- Berotungsfehler

- Beweislost

- Schutzzweck, Notorfehler
- Unterbrechung d. -
Mitverschulden

- Hoftungsverleilung

- Rechismittel, unterlossenes

Notor
- Anwolisnotor
: Abgrenzung RA-Hoftung

- Belehrungspflicht
: Genehmigungspflicht, $ l2 GrdstVG,

519 BBoUG
: Vormerkungswirkung

- Beweislost
: Kousolitöt Noiorfehler/Schoden
: Erschließungskosten

- Prü{ungspflicht
: Vertretungsvollmochi

* Sochverholtsermittlung

- Wille d. Beieiligten

Niederschlogung
- der Steuerschuld

Prüfungspflicht

- d. Johresobschlusses
: noch Umwondlung

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Verfossungsbeschwerde, Mißbrouchsgebühr

Rechtsberotung

- Abwicklung d.
nichtigen Rechtsberotungsvertroges
: Honororonspruch

- Honororrückzohlung

- Kindergeldsoche
- Rechtsbeistond
: Gesellschoftsrecht/Pochtvertrog

Schoden

- Wohnroum, steuerbegünstigt
: Architektenhoftung

Schuldbeitritt
- zur Sieuerschuld

Steuerberolerkommer
- Merkblo4 Lohnsteuerberotung

Steuerberotu n gsvertro g

- Auflösung d. -
: f ristlose Kündigung, g 627 BGB

- Formulorvertrog
: Kündigungsrecht

- Kündigung, 9627 BGB

Steuerhinterziehung
- Steuerberoter, Mittöter

Steuerschuld

- Niederschlogung

Streitverkündung

- Veriö h ru n gsu nterb rech u n g

Telefox

- Anweisung on Bürokroft

- Zugongsnochweis

Treuhönder

- Prospektongoben
: unrichtige

Unterbrechung der Veriöhrung, $ 209 BGB

- Streituerkündung

Unterschrift

- Klogeschrift

Verfossungsbeschwerde

- Mißbrouchsgebühr

Veriöhrung, $51 BRAO
- Belehrung über Fehler u. Veriöhrungsvorschrift,

Sekundöronspruch
: Anloß zur Belehrung
: neues Mondot

Veriöhrung (g 68 StBerG, g 5l o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

und Veriöhrungsvorschrift, Sekundöronspruch
: Mondotsende

- Veriöhrungsbeginn, Steuerobwölzung o. Mieter

Veriöhruns (g 852 BGB, g 19 BNotO)
- Feststellungsinteresse, künftiger Anspruch

- Kenntnis d. Schodens

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenenistehung

Wiedereinselzung
- Fristenkontrolle
: Fristversöumnis, unverschuldete -: folsche Rechtsmittelbelehrung
: feh lerhofte Telefono uskunft

Zugong
- Beweis d. -: d. Telefox
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